
  
  

Lebendig. menschlich, bunt. 
Gemeinsam gute Schule machen. 

A N M E L D U N G 
E I N S C H U L U N G 
Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen 
Schulgesetzes (SchulG) erhoben werden. Die Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur 
gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß § 11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre 
Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen 
Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul- Datenschutzverordnung, ggf. Schulart-Verordnung) 
sowie den ergänzenden Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes. 

Personalien des Schülers / der Schülerin weiblich  männlich  
(bitte ankreuzen) 

Name Vorname 

Geburtsdatum 

Straße/Nr. 

Geburtsort 

Wohnort 

Anschrift bei Unterbringung 

gem. §111Abs. 2 SchulG 

Telefon Staatsangehörigkeit 

Herkunfts- / Verkehrssprache 

Seit wann in Deutschland 

Konfession Krankenkasse 

So erreichen Sie uns: 

 Richard-Köhn-Straße 75, 25421 Pinneberg 

04101 / 2118200 (Sekretariat) 

: 04101 / 2118222 

E-Mail: info@gugs-im-quellental.de Internet: www.gugs-im-quellental.de 

 
 

Eltern / Sorgeberechtigte / Kontaktperson 

Bitte ankreuzen! 
 sorgeberechtigt Mutter Vater 

Bitte ankreuzen! 
 sorgeberechtigt 

Name Name 

Vorname 

Straße 

Wohnort 

Notfall-Telefon 

Mobil / dienstl. 

E-Mail 

Vorname 

Straße 

Wohnort 

Notfall-Telefon 

Mobil / dienstl. 

E-Mail 

Gesetzlicher 
Vertreter 

Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Institution 



  
  

GuGs im Quellental, Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg 

Zu beachten: 

Vorgelegte Urkunden (Kopie) 

 

* nur bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten ** nur bei Wohnsitzwechsel 

_______________________ 

____________________________________ 
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten Ort, Datum 

Die Anmeldung wird erst mit der schriftlichen Aufnahmebestätigung gültig! 

Besuch einer KiTa oder Tagesmutter 

Name der KiTa oder Tagesmutter  

Bemerkungen (z.B. Erkrankungen, 
Unterstützungsbedarf) 
 

 

Gewünschte Klassenkameraden 
(max. zwei) 
 

 

Sonstiges 
 
 

 

☐ Geburtsurkunde ☐ Lernplan ☐ Sorgerechts- 
 bescheinigung* 

☐ Meldebe- 
 scheinigung** 

☐ Masern-Impf- 
 Nachweis 

____________________________________ 
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten Ort, Datum 

_______________________ 

Nur bei KiTabesuch: 
Name der Gruppenleitung 

Nur bei KiTabesuch: 
Gruppenname 

Telefonnummer: 



 
 
  
  

GuGs im Quellental, Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg 

Einwilligungen 

Dieser Aufnahmebogen enthält zudem für Sie die Möglichkeit, der Schule Ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten zu erteilen. 

Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung ist dann ausschließlich die von Ihnen erteilte 
Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679 - Datenschutz- 
Grundverordnung). 

1. Fotos (Bilder) auf der Schulhomepage 

 

 

 

 

Unsere Schule hat eine Homepage. Hier werden Aktivitäten der Schule präsentiert. 
Dabei können auch Fotos Ihres Kindes (ohne Namen) abgebildet werden. 
Informationen im Internet sind weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar. 
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung zu den pädagogisch-didaktischen 
Inhalten die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer 
Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf 
der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person 
nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar 
sind. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung 
der Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Die Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage 
gelöscht. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, 
Archivseiten usw. auffindbar sein können, auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 
17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes „Recht auf Vergessenwerden“ pflichtgemäß 
erfüllt hat. 

 Ja, ich willige ein.  Nein, ich willige nicht ein 

2. Erstellung einer Klassenliste 

 

 

 

Für die Klasse kann eine Telefonliste erstellt werden, die alle Eltern erhalten. 
Im Notfall können dann schnell Informationen an die Eltern weitergeben werden. 
Die Liste enthält: Name und Vorname des Schülers/der Schülerin, Telefonnummer 
und E-Mailadresse. 

 Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. 

Für den Schulbetrieb wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um 
notfalls mittels Telefonkette/ E-Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen 
Schülerinnen/Schülern weiterzugeben. 

Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname der Schülerin/des Schülers und die 
Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der 
klassenangehörigen Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung 
der Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres 

 Ja, ich willige ein.  Nein, ich willige nicht ein 
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3 

 

 

. Übermittlung an den Klassenelternbeirat 

Der Klassenelternbeirat erhält für seine Arbeit Ihren Namen und Ihre Adresse mit 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Unterstützung bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie 
hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. 

Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung 
der Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 

 Ja, ich willige ein.  Nein, ich willige nicht ein 

4. Übermittlung an den Schulfotografen 

 

 

 

 

In unserer Schule werden durch einen Schulfotografen Fotos der Kinder gemacht. 
Es handelt sich nicht um eine schulische Veranstaltung 
Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig. 
Die beauftragte Firma erhält den Vor- und Nachnamen sowie die Klasse Ihres 
Kindes. 

 Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. 

In unserer Schule werden durch einen Schulfotografen Einzel- und Klassenfotos der Kinder gemacht. 
Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es 
handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Die Firma braucht dazu den Vor- und 
Nachnamen Ihres Kindes aus der Schulverwaltung. 

Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung 
der Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 

 Ja, ich willige ein.  Nein, ich willige nicht ein 

Pinneberg, den 
______________________ 

Ort, Datum 
_ ______________________________ 

Unterschrift der Sorgeberechtigten 



  
 

GuGs im Quellental, Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg 

Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung auf gesetzlicher Grundlage 

1 . Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 ist Rektor 
Thomas Gerdes, GuGs im Quellental, Richard-Köhn-Straße 75, 
5421 Pinneberg 

. Die/Der Datenschutzbeauftragte der Schule ist 
2 

1 
Derzeit ist kein Datenschutzbeauftragter an unserer Schule bestellt. Sie haben aber die 

Möglichkeit, sich an den 

Zentralen Datenschutzbeauftragten des Bildungsministeriums 
für die öffentlichen Schulen, Telefon: 0431-988 2452, 
E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

2. Empfänger personenbezogener Daten bei der Durchführung des Schulverhältnisses 
können bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte 
Einwilligung für die Datenübermittlung üblicherweise sein: staatliche 
Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, ggf. zuständiges Förderzentrum, 
zuständiges Gesundheitsamt (Kreis oder kreisfreie Stadt) bei pflichtigen schulärztlichen 
Untersuchungen, zuständiges Jobcenter/ zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger. 

. Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Schul-Datenschutzverordnung. Eine 
Übersicht liegt diesem Aufnahmebogen bei. 

. Zu der Verarbeitung der personenbezogenen Daten besteht bei Vorliegen der 
erforderlichen Voraussetzungen jeweils das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, 
Einschränkung der Verarbeitung und Löschung gemäß Artikel 15 bis 18 der Verordnung 
(EU) 2016/679. 

3 

4 

5. Es besteht das Recht auf Beschwerde bei der Landesbeauftragten für Datenschutz 
Schleswig-Holstein 
mail@datenschutzzentrum.de, Tel.: 0431 988 1200. Das ULD bietet auch 
verschlüsselte E-Mail-Kommunikation an (https://www.datenschutzzentrum.de 
artikel/1008-.html) 

(ULD), Holstenstraße 98, 24103 Kiel, E-Mail: 

/ 

Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung 

1 . Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
Rektor Thomas Gerdes, GuGs im Quellental, Richard-Köhn-Straße 75, 
5421 Pinneberg] 

[ 
2 

2 . Die/Der Datenschutzbeauftragte der Schule ist: 
Derzeit ist kein Datenschutzbeauftragter an unserer Schule bestellt. Sie haben aber die 

Möglichkeit, sich an den 

Zentralen Datenschutzbeauftragten des Bildungsministeriums 
für die öffentlichen Schulen, Telefon: 0431-988 2452, 
E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

3. Im Fall des Widerrufs der Einwilligung bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt auf der 
Grundlage der Einwilligung erfolgte Datenverarbeitung rechtmäßig. 

4 . Die Löschung der Daten erfolgt, wenn der Zweck für die Verarbeitung entfallen ist 
oder die Einwilligung als Grundlage der Datenverarbeitung widerrufen wird. 

. Zu der Verarbeitung der personenbezogenen Daten besteht bei Vorliegen der 
erforderlichen Voraussetzungen jeweils das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und ggf. auf Datenübertragbarkeit gemäß 
Artikel 15 bis 18 sowie gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2016/679. 

5 

6. Es besteht das Recht auf Beschwerde bei der Landesbeauftragten für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD), Holstenstraße 98, 24103 Kiel, E-Mail: 
mail@datenschutzzentrum.de, Tel.: 0431 988 1200. Das ULD bietet auch 
verschlüsselte E-Mail-Kommunikation an (https://www.datenschutzzentrum.de 
/ artikel/1008-.html) 









Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental der Stadt Pinneberg

Schulsekretariat

Tel.: 04101 211-8200, AB Krankmeldungen 04101 211-8211, E-Mail: gugs.pinneberg@schule.landsh.de

Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg
Richard-Köhn-Str. 75, 25421 Pinneberg
Tel.: 04101 211-8200
E-Mail: gugs.pinneberg@schule.landsh.de
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Wie �nde ich die Angaben zu Masern-Impfungen im Impfausweis?

Wenn Sie die Einträge zu den Impfungen  

nicht �nden können: 

 → In älteren Impfausweisen sind die Masern-Impfungen 

häu�g alleine dokumentiert, in neueren Impfauswei-

sen �nden Sie meist einen gemeinsamen Eintrag für 

Masern, Mumps und Röteln (MMR).

 → Die Kreuze können sich auch auf unterschiedlichen 

Seiten be�nden, wenn z. B. noch andere Impfungen 

zwischen den Einträgen notiert sind. 

Wie weise ich Masern-Impfungen oder 

 Masern-Immunität nach?

Der Impfausweis bietet Ihnen eine Übersicht, wann Sie gegen 

was von wem geimpft wurden.

Schlagen Sie zuerst die Seite auf, wo die Impfungen für 

Masern bzw. für Masern, Mumps und Röteln eingetragen 

sind (meist Seite 5).

Prüfen Sie, ob Sie in der Spalte für Masern bzw. Masern, 

Mumps und Röteln zwei Kreuze (bei einjährigen Kindern 

vor dem 2. Geburtstag: 1 Kreuz) �nden. 

 → Kontrollieren Sie, ob in den Zeilen mit den Kreuzen eine 

Unterschrift der Ärztin oder des Arztes und ein Praxis-

stempel vorhanden sind.

 → Wenn beide Impfungen (bei einjährigen Kindern vor dem 

2. Geburtstag: 1 Impfung) mit Unterschrift und Praxis-

stempel in Ihrem Impfausweis stehen, können Sie das 

Dokument bei dem Leiter bzw. der Leiterin der Einrich-

tung zur Prüfung vorlegen. Alternativ kommt eine Bestä-

tigung in elektronischer Form in Betracht.

Wenn Sie keine Einträge zu Masern �nden oder nur den 

 Eintrag zur ersten Impfung, machen Sie einen Impftermin 

bei Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin. 

Fehlt Ihnen eine Unterschrift und / oder der Praxisstempel, 

kann Ihr Arzt / Ihre Ärztin diese eventuell ergänzen, da alle 

Impfungen in dieser Praxis auch in Ihrer Patientenakte doku-

mentiert werden. 

Copyright: Y. B.
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Welche Angaben muss das  
ärztliche Zeugnis über Masernschutz  
enthalten? 

Ein ärztliches Zeugnis bescheinigt das Vorliegen eines Masern-

schutzes oder einer Kontraindikation zur Masern-Impfung 

und sollte daher Folgendes enthalten: 

Nachweis über einen ausreichenden Masern- 

Impfschutz

Ein ausreichender Masern-Impfschutz besteht, wenn ab 

einem Alter von 12 Monaten mindestens eine Schutzimpfung 

gegen Masern und ab einem Alter von 24 Monaten zwei 

Schutzimpfungen gegen Masern durchgeführt wurden. 

oder

Nachweis über ausreichende Masern-Immunität

Ein ausreichender Masernschutz besteht auch, wenn eine 

Immunität gegen Masern vorliegt, zum Beispiel aufgrund 

einer zurückliegenden Infektion mit Masern. Die Immunität 

kann durch eine Blutuntersuchung im Labor festgestellt 

 werden.

oder

Nachweis über medizinische Kontraindikationen

Manche Personen können sich aufgrund bestimmter 

Umstände, wie z. B. Schwangerschaft oder Beeinträchtigun-

gen des Immunsystems, nicht impfen lassen. Personen, bei 

denen eine sogenannte medizinische Kontraindikation (dau-

ernd oder vorübergehend) vorliegt, müssen dies durch ein 

ärztliches Zeugnis bescheinigen. Bei einer vorübergehenden 

Kontraindikation muss die Dauer, während der nicht geimpft 

werden kann, mit angegeben sein.

Wie belegen Sie, dass Sie Ihren 
 ausreichenden Masernschutz schon 
 einmal nachgewiesen haben? 

Personen, die ihren Impfschutz oder ihre Immunität schon 

einmal nachgewiesen haben, können sich dies von einer 

staatlichen Stelle oder der Leitung der Einrichtung, in der sie 

betreut oder beschäftigt waren, bestätigen lassen und bei der 

neuen Prüfung (z. B. bei einem Wechsel der Einrichtung) vor-

legen. 

Herausgeberin:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln.  

Alle Rechte vorbehalten.

Erstellt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit, 

dem Robert Koch-Institut sowie dem Paul-Ehrlich-Institut.

Diese Bürgerinformation wird auf der Homepage  

www.masernschutz.de kostenlos zum Download angeboten.


	
 


